
 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 

 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

 

 FFH-Anhang IV-Art 
 

 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
 

            grün         günstig          
 

            gelb          ungünstig / unzureichend            
 

            rot             ungünstig / schlecht                   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A         günstig / hervorragend 
 

 B          günstig / gut            
 

 C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 

 

 
 

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 

 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 
 
 
 

 

  

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja  nein 

 

 

 

  

  

  



 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 

 

 ja  nein 

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 ja  nein 

 

  
  
 
 
 

 
 

 


	FFHAnhang IVArt: On
	europäische Vogelart: Off
	atlantische Region: Off
	kontinentale Region: On
	grün: Off
	gelb: On
	rot: Off
	A: Off
	B: Off
	C: Off
	ja: Off
	ja_2: Off
	ja_3: Off
	ja_4: Off
	nein: On
	nein_2: On
	nein_3: On
	nein_4: Off
	ja_5: Off
	nein_5: Off
	ja_6: Off
	nein_6: Off
	ja_7: Off
	nein_7: Off
	Artname: Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri)
	rlbrd: D
	rlnrw: V
	mtb: 5113
	Betroffenheiten: Der Kleine Abendsegler konnte im Zuge der Dauererfassungen im Bearbeitungsjahr 2017 sowohl terrestrisch als auch in der Höhe (über den Baumkronen) belegt werden. Die Fledermausart zeigte dabei im gesamten Jahresverlauf innerhalb des USR eine Aktivität, wobei ein Schwerpunkt zu den Migrationszeiten im Frühjahr und Herbst festgestellt werden konnte. Im Erfassungsjahr 2015 wurde der Kleine Abendsegler dagegen ausschließlich zu den Zugzeiten registriert. Aufgrund der ersichtlich gewordenen Aktivitäten der Fledermausart im Jahresverlauf ist aufgrund des geplanten Betriebs der drei WEA mit einem Eintritt eines Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG im ungeregelten Betrieb zu rechnen. Da von einer signifikanten Überschreitung des allgemeinen Lebensrisikos der schlagopfergefährdeten Fledermausart auszugehen ist (vgl. Schlagopferstatistik Dürr 2017). Quartierlokalitäten des Kleinen Abendseglers wurden im Rahmen der Felderhebungen nicht belegt. Auch Hinweise auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Fledermausart sind im Zuge der Recherche nicht bekannt geworden.Verweis auf Fledermauskundliches Fachgutachten Freudenberg 2015 (gutschker-dongus 2018).
	vermeidungsmaßnahmen: Aufgrund der Datenbefundlage wird zur Vermeidung einer betriebsbedingten Tötung von Individuen des Kleinen Abendseglers eine Betriebszeiteneinschränkung aller geplanten WEA von Frühjahr bis Herbst angeraten. Eine Abschaltung sollte demnach vom 01.04. bis 31.10. bei geringen Windgeschwindigkeiten (< 6 m/s), Temperaturen von > 10°C und nicht vorhandenem Starkregen erfolgen. Unter den genannten Bedingungen wird eine Abschaltung dann von 1h vor Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang (01.04.-31.08) bzw. 3h vor Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang (01.09.-31.10.) empfohlen (vgl. Brinkmann et al. 2011, Kaiser et al. 2017).Zudem sollte ein zweijähriges Höhenmonitoring nach den Vorgaben der Studie Brinkmann et al. (2011) an zwei der drei geplanten Anlagen, z.B. WEA 1 und WEA 3, durchgeführt werden. Die Betriebszeiten der WEA können auf Ergebnisgrundlage des Monitorings im ersten Jahr nach Errichtung an die Aktivitätszeiträume der betroffenen Fledermausarten angepasst werden und in einem weiteren Kalenderjahr in Prüfung genommen werden.Verweis auf Fledermauskundliches Fachgutachten Freudenberg 2015 (gutschker-dongus 2018).
	Auswirkungen: Ein Eintritt eines Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird durch die angeratene Abschaltung aller geplanter WEA vermieden. Da im vorliegenden Fall weder Fortpflanzungs- noch Ruhestätten des Kleinen Abendsegler innerhalb des Untersuchungsraums bekannt sind, kann auch im Hinblick auf den §44 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 BNatSchG ein Eintritt eines Verbotstatbestandes mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden.
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